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8 1 . Verordnung: Verbindlicherklärung von ÖNormen für Schleifkörper
82. Verordnung: Auflassung eines Teiles der Wolfgangsee Straße im Bereich der Gemeinde

St. Gilgen als Bundesstraße
8 3 . Verordnung: Zuweisung von Disziplinarsachen der Gendarmeriezentralschule und des Gen-

darmeriebeschaffungsamtes an die Disziplinarkommission des Landesgendarmerie-
kommandos für Niederösterreich

84. Verordnung: Änderung der Verordnung, mit der vorübergehend die Gesamtwochenstunden-
zahl der Pflichtgegenstände in den allgemeinbildenden höheren Schulen
herabgesetzt wird

85. Kundmachung: Aufhebung von Bestimmungen der Umlagenordnung, der von der Bundes-
kammer der gewerblichen Wirtschaft erlassenen „Rahmenbestimmungen zur
Umlagenordnung" und der von der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für
Wien erlassenen „Rahmenordnung" sowie des Beschlusses der „Fachgruppen-
tagung der Landesinnung Wien der Gebäudeverwalter, Realitätenvermittler
und Inkassobüros" durch den Verfassungsgerichtshof

86. Kundmachung: Feststellungsergebnis gemäß § 3 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz 1967
87. Kundmachung: Aufhebung des Abs. 4 des Abschnittes 36 der Durchführungsbestimmungen

betreffend die Gewerbesteuer — DE-GewSt. 1954 durch den Verfassungs-
gerichtshof

88. Kundmachung: Aufhebung des ersten Satzes des Erlasses des Bundesministers für Inneres,
betreffend Zuweisung von Disziplinarsachen an eine andere Bundespolizei-
behörde, wegen Gesetzwidrigkeit durch den Verfassungsgerichtshof

8 1 . Verordnung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung vom 23. Jänner 1969
über die Verbindlicherklärung von ÖNormen

für Schleifkörper

Auf Grund der §§ 74 a und 74 c der Gewerbe-
ordnung und des § 24 des Arbeitsinspektions-
gesetzes 1956, BGBl. Nr. 147, wird im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Handel,
Gewerbe und Industrie verordnet:

§ 1. (1) Die Bestimmungen dieser Verordnung
gelten für alle Betriebe, die gemäß den Bestim-
mungen des Arbeitsinspektionsgesetzes 1956,
BGBl. Nr. 147, der Aufsicht der Arbeitsinspek-
tion unterliegen.

(2) Als Betriebe gelten auch außerhalb des
Standortes des Betriebes gelegene Arbeitsstätten.

§ 2. (1) Für Naturschleifsteine sowie für künst-
liche Schleifkörper und deren Verwendung wer-
den im Sinne des § 83 Abs. 1 der Allgemeinen
Dienstnehmerschutzverordnung, BGBl. Nr. 265/
1951 in der Fassung der Verordnung BGBl.
Nr. 32/1962, nachstehende, vom Österreichischen

Normenausschuß ausgearbeitete Normen für ver-
bindlich erklärt:
ÖNorm M 4802, Naturschleifsteine, Betriebs-

vorschriften, Ausgabetag 9. Ok-
tober 1952

ÖNorm M 4810, Künstliche Schleifkörper, Ver-
wendungsvorschriften, 3., ge-
änderte Ausgabe: Juni 1968

(2) Durch diese Verbindlicherklärung werden
weitere Normen, auf die in den in Abs. 1 ge-
nannten Normen verwiesen wird, nicht verbind-
lich.

§ 3. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung
treten die bis zu diesem Zeitpunkt in Geltung
gestandenen Verbindlicherklärungen nachstehend
angeführter Normen außer Kraft:
ÖNorm M 4802, Naturschleifsteine, Betriebs-

vorschriften, Ausgabetag 9. Ok-
tober 1952

ÖNorm M 4810, Künstliche Schleifkörper, Be-
triebsvorschriften, 2., geän-
derte Ausgabe, Ausgabetag
15. September 1958
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ÖNorm M 4811, Künstliche Schleifkörper für
Metallbearbeitung, Prüfung
im Herstellerwerk, 2., ge-
änderte Ausgabe, Ausgabetag
30. März 1957.

Rehor

8 2 . Verordnung des Bundesministeriums für
Bauten und Technik vom 31. Jänner 1969,
mit der ein Teil der Wolfgangsee Straße im
Bereich der Gemeinde St. Gilgen als Bundes-

straße aufgelassen wird

Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Bundesstraßen-
gesetzes, BGBl. Nr. 59/1948, wird verordnet:

Das Straßenstück der Wolfgangsee Straße im
Bereich der Gemeinde St. Gilgen

von km 27'3 (alt) bis km 287 (alt)

wird als Bundesstraße aufgelassen.

Kotzina

83. Verordnung des Bundesministeriums für
Inneres vom 11. Feber 1969 über die Zu-
weisung von Disziplinarsachen der Gendar-
meriezentralschule und des Gendarmeriebe-
schaffungsamtes an die Disziplinarkommission
des Landesgendarmeriekommandos für Nie-

derösterreich

Auf Grund des § 100 Abs. 2 der Dienstprag-
matik, RGBl. Nr. 15/1914, im Zusammenhang
mit den §§ 1 und 4 des Gendarmerie-Disziplinar-
gesetzes, StGBl. Nr. 92/1919, in den derzeit
geltenden Fassungen wird verordnet:

Die Disziplinarsachen der dienstführenden und
eingeteilten Gendarmeriebeamten und der Be-
amten des allgemeinen Hilfsdienstes der Gendar-
meriezentralschule und des Gendarmeriebeschaf-
fungsamtes werden der Disziplinarkommission
beim Landesgendarmeriekommando für Nieder-
österreich zugewiesen.

Soronics

8 4 . Verordnung des Bundesministeriums für
Unterricht vom 19. Feber 1969 über eine
Änderung der Verordnung, mit der vorüber-
gehend die Gesamtwochenstundenzahl der
Pflichtgegenstände in den allgemeinbildenden

höheren Schulen herabgesetzt wird

Auf Grund des Schulorganisationsgesetzes,
BGBl. Nr. 242/1962, in der Fassung der Bundes-

gesetze BGBl. Nr. 243/1965 und Nr. 173/1966,
insbesondere auf Grund dessen §§ 6 und 39, so-
wie des § 29 des Minderheiten-Schulgesetzes für
Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, wird verordnet:

Die Verordnung des Bundesministeriums für
Unterricht vom 25. Juli 1968, BGBl. Nr. 320,
mit der vorübergehend die Gesamtwochen-
stundenzahl der Pflichtgegenstände in den allge-
meinbildenden höheren Schulen herabgesetzt
wird, wird abgeändert wie folgt:

Im § 1 Abs. 1 ist die Wendung „1. bis
6. Klasse" durch die Wendung „1. bis 7. Klasse"
zu ersetzen.

Piffl

8 5 . Kundmachung des Bundesministeriums
für Handel, Gewerbe und Industrie vom
14. Feber 1969 betreffend die Aufhebung
von Bestimmungen der Umlagenordnung,
der von der Bundeskammer der gewerb-
lichen Wirtschaft erlassenen „Rahmenbe-
stimmungen zur Umlagenordnung" und
der von der Kammer der gewerb-
lichen Wirtschaft für Wien erlassenen „Rah-
menordnung" sowie des Beschlusses der
„Fachgruppentagung der Landesinnung Wien
der Gebäudeverwalter, Realitätenvermittler
und Inkassobüros" durch den Verfassungs-

gerichtshof

Gemäß Art. 139 Abs. 2 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 und § 60
Abs. 2 des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953,
BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt-
nis vom 13. Dezember 1968, Zl. G 20/68,
V 75-78/68-15, nachstehende Bestimmungen als
gesetzwidrig aufgehoben:

1.§ 3 Abs. 1 und
2. § 5 Abs. 2 der Verordnung des Bundesmini-

steriums für Handel und Wiederaufbau vom
6. August 1947, BGBl. Nr. 215, über die Ein-
hebung von Umlagen und Gebühren durch
die Kammern der gewerblichen Wirtschaft
(Umlagenordnung).

3. Das Wort „Gewerbe" im § 1 Abs. 1 lit. A
erster Satz der von der Bundeskammer der
gewerblichen Wirtschaft auf Grund des § 57
Abs. 11 HKG., BGBl. Nr. 182/1946, erlassenen
„Rahmenbestimmungen zur Umlagenord-
nung".

4. § 2 Abs. 1 erster Satz und
5. das Wort „Gewerbe" in § 6 Abs. 1 lit. A

erster Satz der von der Kammer der gewerb-
lichen Wirtschaft für Wien unter Berufung auf
§ 57 Abs. 12 HKG., BGBl. Nr. 182/1946, er-
lassenen. „Rahmenordnung".
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6. Der Beschluß der Fachgruppentagung der
Landesinnung Wien der Gebäudeverwalter,
Realitätenvermittler und Inkassobüros vom
5. Oktober 1966, mit dem die Grundumlage
1967 festgesetzt wurde.

Die Aufhebung der unter Punkt 1 bis 6 auf-
gezählten Verordnungsbestimmungen tritt mit
Ablauf des 31. Mai 1969 in Kraft.

Mitterer

8 6 . Kundmachung des Bundesministers für Finanzen vom 18. Feber 1969 betreffend das
Feststellungsergebnis gemäß § 3 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 2, in der

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 221/1967

Auf Grund des vom Nationalrat mit Bundesgesetz vom 22. Jänner 1969, BGBl. Nr. 46,
genehmigten Rechnungsabschlusses des Bundes für 1967 wird hiemit das Ergebnis der gemäß § 3
Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 2, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 221/
1967 angeordneten Feststellung auf den Stichtag 1. Jänner 1968 wie folgt kundgemacht:

Koren

87. Kundmachung des Bundesministers für
Finanzen vom 20. Feber 1969 betreffend
die Aufhebung des Abs. 4 des Abschnittes 36
des Erlasses des Bundesministers für Finan-
zen vom 27. Oktober 1954, Zl. 94.800-
9/54 (Durchführungsbestimmungen betref-
fend die Gewerbesteuer — DE-GewSt.
1954) durch den Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 139 Abs. 2 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 wird
kundgemacht:

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt-
nis vom 12. Dezember 1968, V 71/68, den Abs. 4
des Abschnittes 36 der Durchführungsbestim-
mungen betreffend die Gewerbesteuer (DE-
GewSt. 1954), Erlaß des Bundesministers für
Finanzen vom 27. Oktober 1954, 21. 94.800-
9/54, verlautbart im Amtsblatt der Österreichi-
schen Finanzverwaltung Nr. 227/1954, als gesetz-
widrig aufgehoben.

Koren

88. Kundmachung des Bundesministers für
Inneres vom 21. Feber 1969 über die Auf-
hebung des ersten Satzes des Erlasses des
Bundesministers für Inneres vom 23. Oktober
1954, Zl. 123.523-3/54, wegen Gesetzwidrig-

keit durch den Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 139 Abs. 2 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 und § 60
Abs. 2 des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953,
BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis
vom 12. Dezember 1968, Zl. V 74/68, den ersten
Satz des Erlasses des Bundesministers für Inneres
vom 23. Oktober 1954, Zl. 123.523-3/54, welcher
lautet: „Auf Grund der Bestimmungen des § 100
Abs. 2 der Dienstpragmatik werden die Diszi-
plinarsachen der Beamten des Bundespolizei-
kommissariates Schwechat der Disziplinarkom-
mission bei der Bundespolizeidirektion Wien zu-
gewiesen.", als gesetzwidrig aufgehoben.

Soronics
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